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		03.04.2020	
Liebe	Mitglieder	der	SGSPP	
	
Im	Namen	des	Präsidenten,	Dr.	med.	Malte	Claussen,	und	auf	Antrag	unseres	Kassiers,	
Dr.	med.	Christan	Imboden,	stelle	ich	den	Antrag	für	die	Änderung	der	Statuten	mittels	
schriftlicher	Urabstimmung	gemäss	Artikel	28	der	Statuten	zu.	
	
Wir	sind	eine	junge,	im	Wachstum	befindliche	Fachgesellschaft.	Sowohl	das	Thema	
Sportpsychiatrie	und	–psychotherapie	gewinnt	an	Dynamik	als	auch	das	Interesse	an	
der	Mitgliedschaft	in	der	SGSPP.	Die	Statuten	sind,	in	der	bisherigen	Form,	den	Statuten	
anderer	Fachgesellschaften	entlehnt,	die	bereits	seit	vielen	Jahren	bestehen.	Wie	sich	in	
den	letzten	Monaten	zeigte,	wird	die	bisherige	-	und	so	auch	recht	übliche	-	Aufnahme	
von	Interessenten	einmal	im	Jahr	zur	Mitgliederversammlung,	den	Bedürfnissen	sowohl	
der	Interessenten	als	auch	der	SGSPP	nicht	gerecht.	Der	Vorstand	empfiehlt	daher,	die	
Aufnahmemodalitäten,	gemäss	dem	vorliegenden	Antrag	zur	Statutenänderung,	zu	
vereinfachen.	Wenn	der	Vorstand	die	Aufnahme	von	Interessenten	vornehmen	kann	
und	dies	transparent	der	Mitgliederversammlung	kommuniziert,	wäre	dies	im	Sinne	der	
SGSPP.	Gleiches	gilt	für	die	Aufnahme	von	Interessenten	im	laufenden	Jahr	und	nicht	nur	
zum	Zeitpunkt	der	Mitgliederversammlung.	Der	erste	Mitgliedsbeitrag	wäre	dann,	je	
nach	Aufnahmezeitpunkt,	vollumfänglich	oder	hälftig	zu	bezahlen.	
	
Ein	weiterer	Punkt	betrifft	die	Einrichtung	der	Mitgliedschaftskategorie	„Institutionelle	
Mitglieder“.	Ziel	ist	es,	durch	diese	Mitglieder	und	deren	erhöhten	Mitgliedsbeitrag	die	
finanzielle	Ausstattung	der	Fachgesellschaft	zu	stützen.	Durch	die	vorgeschlagene	
Regelung,	eine	delegierte	Person	zur	Mitgliederversammlung	abstellen	zu	können,	die	
lediglich	aktives	Stimmrecht	hat	(also	nicht	in	den	Vorstand	gewählt	werden	kann),	soll	
die	Möglichkeit	einer	übermässigen	Einflussnahme	wiederum	verhindert	werden.	Auch	
dieser	Änderungsvorschlag	wird	vom	Vorstand	unterstützt.	
	
Da	der	Antrag	zur	Statutenänderung	nicht	mehr	fristgemäss	mit	der	Einladung	zur	
Mitgliederversammlung	versendet	werden	konnte,	wird	nun	die	schriftliche	
Urabstimmung	gemäss	Art.	28	der	Statuten	angestrebt.	Auf	der	Mitgliederversammlung	
im	Januar	gab	es	einen	kurzen	Austausch	hierüber,	es	wurde	jedoch	nicht	darüber	
abgestimmt.	
	
Am	02.	Mai	wird	dann	die	schriftliche	Abstimmung	über	den	Antrag	zur	Änderung	
der	Statuten	abgestimmt.	Die	Wahlzettel	werden	separat	zugestellt.	
	
Freundliche	und	sportliche	Grüsse	
	

	
Carlos	Gonzalez	Hofmann	
Vizepräsident,	Aktuar	



	
	
_____________________________________________________________________________________________________	
	
Auszug	aus	den	Statuten:	
	
28.	Beschlüsse	werden	mit	der	Mehrheit	der	Stimmen	der	anwesenden,	
wahlberechtigten	Mitglieder	gefasst.	Wählbarkeit	besteht	auch	bei	Abwesenheit	von	der	
Mitgliederversammlung,	sofern	eine	schriftliche	Erklärung	vorliegt,	ein	Amt	
anzunehmen.	Wenn	alle	Mitglieder	einem	Antrag	schriftlich	zustimmen,	hat	dies	
dieselbe	Wirkung	wie	ein	Beschluss	der	Mitgliederversammlung.	
	
	
	
III.	Mitgliederkategorien	
	
A.	Ordentliche	Mitglieder	
10.	Ordentliche	Mitglieder	sind	natürliche	Personen,	welche	sich	als	Fachärzte	für	
Erwachsenen	oder	Kinder-	und	Jugendpsychiatrie	und	-psychotherapie	für	
Sportpsychiatrie	und	–psychotherapie	interessieren	und	engagieren.	Ordentliche	
Mitglieder	haben	Stimm-	und	Wahlrecht	in	der	Mitgliederversammlung.	Die	
Organisation	der	Mitglieder	kann	über	Regional-,	Fach-	und/oder	Arbeitsgruppen	
erfolgen.	
	
B.	Ausserordentliche	Mitglieder	
11.	Ausserordentliche	Mitglieder	können	natürliche	Personen	sein,	
-	die	das	Medizinstudium	noch	nicht	abgeschlossen	haben	oder	
-	den	Facharzttitel	Psychiatrie	und	Psychotherapie	oder	Kinder-	und	Jugend-Psychiatrie	
und	-psychotherapie	noch	nicht	abgeschlossen	haben	oder	
-	im	Ausland	tätige	Fachärzte	für	Psychiatrie	und	-psychotherapie	oder	
-	ehemalige	ordentliche	Mitglieder,	die	ihre	Berufstätigkeit	aufgegeben	haben.	
Ausserordentliche	Mitglieder	haben	Stimmrecht	in	der	Mitgliederversammlung,	
jedoch	kein	(passives)	Wahlrecht.	
	
C.	Fördermitglieder	
12.	Fördermitglieder	können	natürliche	Personen	sein,	
-	die	keine	ausserordentlichen	Mitglieder	sein	können	und	die	SGSPP	wirtschaftlich	und	
ideell	fördern	und	unterstützen	wollen.	
Fördermitglieder	haben	weder	Stimm-	noch	Wahlrecht	in	der	
Mitgliederversammlung.	Sie	dürfen	an	der	Mitgliederversammlung	teilnehmen.	
	
	
Hinweis:	Für	Fördermitglieder	hat	dieses	Schreiben	nur	orientierenden	Charakter.	
Zur	Abstimmung	werden	nur	ordentliche	und	ausserordentliche	Mitglieder	aufgefordert.		


